
Verfahrensablauf zur Schutzzonenausscheidung

Auftragserteilung
an Fachperson

zur Erarbeitung der
Schutzzonen

Hydrogeologische
Abklärungen und

Erstellung des hydrogeo-
logischen Berichts, des

Schutzzonenplans und des
SchutzzonenreglementsVorprüfung

Einreichung
Schutzzonenunterlagen

Stellungnahme

Einsprachen

Mitteilung an manser@hydrogeologie.ch
mit Kopie Auftrag

Information betroffene
Grundeigentümer

Öffentliche Auflage
(Auflagefrist 30 Tage)

Behandlung bzw.
Entscheid über
Einsprachen in

Absprache
mit dem ANU

Erlass durch den
Gemeindevorstand

Genehmigung des
Schutzzonenplans und
-reglements durch die

Regierung

Einreichung der
Unterlagen (3-fach)

ans ANU

Mitteilung des
Regierungsbeschlusses
an die Gemeinde, den

Fassungsinhaber sowie
an das zuständige

Grundbuchamt

Beschlussfassung, die
Schutzzonenausscheidung

für Fassungen von
öffentlichem Interesse

durchzuführen

Mitteilung an
manser@hydrogeologie.ch

ANU Gemeinde
Fassungsinhaber Geologiebüro

keine
Einsprachen

Ergänzungen
erforderlich

Bereinigungi.O. / vollständig

Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l’ambient
Ufficio per la natura e l’ambiente

Mitteilung an die
betroffenen

Grundeigentümer


